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Stellungnahme zum Referentenentwurf "Verordnung zu Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung bei Testungen für den Nachweis des Vorliegens'emer Infektion

mit dem Coronavirus SARS-COV-2"

Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihr weiterhin konstruktives Vorgehen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und die
umfangreichen Ptanungsmaßnahmen zum perspektivischen Infektionsgeschehen m'öch'tenwir
Ihnen unseren herzlichen Dank aussprechen.
Als gewählte Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
e'.v- (DGK1-)'die. die wissenschaftliche Fachgesellschaft der l-aboratoriumsmedmn'i'nDeutechia'nd'
ist und diese auch international vertritt, danken wir Ihnen für die Möglichkeit der Stellunanahi
zum vorliegenden Gesetzesentwurf. /
Der Entwurf regelt die Anwendung, dieyorgehensweiseunddas Finanzierungskonzept zur

"Verordnung zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Testungen für~den~Nachweis
des Vorliegens emer Infektion mit dem Coronavirus SARS-COV-2" aus unserer Sicht zum""'
überwiegenden Teil sinnvoll.

Vier Aspekte, die wesentlich zurAkzeptanz des Gesetzes beitragen würden, möchten wir an Sie.
wie in der Anlage kommentiert, adressieren. - . -..... -.. -,

Die Vertreter derDGKL e.V. stehen Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite, um in diesem und
weiteren Prozessen unsere laboratoriumsmedizinsische Expertise einzubringen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag der Mitglieder und des Präsidiums der DGKL

████

Dr. med. Katrin Borucki
Schriftführerin der DGKL
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Stellun nähme: Deutsche Gesellschaft  
Klinische Chemie und Laböratoriumsmedizin e.V.

zu s, l^sffe1'3: DieAufwendungen für Leistungen nach Absatz l werden nicht~ubernom'men.
soweitdlevon^derMaßnahme betroffene Person bereits gegen einen anderen Kostentragereinen

yen
für entsprechende Leistungen hätte. Dies gilt insbesondere für Ansprüche" auf Le
ambulanten Krankenbehandlung oder Krankenhausbehandlung.

StgHyDflOatUDe^Die Testung zur. Krankenhaüsbehandlung stellt einen rechtlich geforderten E
zur Infektionseindämmung dar und kann ohne Finanzierung nicht erbracht werden.'
Zusatzentgelt für diese Fälle eingerichtet werden.

zu. s. 4. satz. 4:. Testun9 asymptomatischer Personen die sich in einem Gebiet aufhalten oder
aufgehalten haben, in dem laut Veröffentlichung des Robert Koch-Institute ~die""Zahlu 'der
Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung in diesem Gebiet mehr afs SO'Fälle'pro^lOO
Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen beträgt.

Steüyflgfläümsi Angesichts der umfangreichen neuen täglichen wissenschaftlichen-Erkenritnisse
!-UJ-^?^^^2^1d_ern. ie ul?d. d.er ̂ u??!t be.9renzten Möglichkeit zur Abschätzung'einer"
^o-9J=i£h-^-I-m?u_nit:ätna<?. h erfol9ter Infektion/Erkrankung sollte die 7-Tage-Re^elu^g'd'urch den
Begriff einer "der Dynamik angepassten Testung" bevorzugt werden.

?*?_f^_?a^2/ 7e^"/?9en zur verh^ung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 Die
l^^lf ^s^ch^rL^st^n9e. n n?c/?..f 1. Absatz 1 werden durch die zuständ7gen~ Stellen des
^nJ;£^?efm??. ete^ns.tesrfer^^erer6racA^ Dritte können ̂ rch'dl^u^nHlg^^
<^l. öffent!ichm^m(lheitsdlw^9 d^r Länder mlt der Erbrlnauna der Leistunn^ Qsch^a
beauftragt werden.

^^^n}e^. ^^9Lüße? di^ Koinmentierung zu Satz 2 und damit die Möglichkeit des
öffentlichen Gesundheitsdienstes der Länder, Dritte unabhängig vom Bestehen ei'n^r"
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung im Sinne von ~§ 95 SGBVmJtderDurchfüh^n^
^ TT!!lll1.9?!1. -zu beauftra9e"- Insbesondere die krankenhauslabore der-Universitatskl'inii<en"un3
^ lfo.Tmunaten. versor9e.r haben. '" de" leüten Monaten durch effiziente'Testunge'n"und "die
^.vvicJ<lun9_y^n k?mmu-nal^... panderY11es_trategien gezei9t' wie essentiell sie zuVvercorgung de7
e?-tf.e^e-r!. ur?? damitzurBewälti9U"9 der Pandemie beitragen. Wir möchten jedoch dnngen'ddirauf
^^Tl^sen'. es Ti.c^.. bei ,diesen Testungen um laboratoriumsdiagnostische "Untereuchungen Im
?ahTe_1 ̂ er_Heilkuncle-ha?. d?.lt-. I?iese f^llen unter den Gdtun9Sbereich"der~Rich1l'i'n?e"d'er
Bundesarztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuch u naen'fR'ii'i^E
^d.,??tl^nJ1 ur.d"r^h entsPrechende Fachärzte erbracht werden. Wir bitten" Sie,'adiesen" Punkt
deutlich im Gesetzentwurf zu präzisieren, um nicht durch minderwertige laboratoriumsmedizinisc^
Untereuchungen ohne entsprechende interne und externe Qua!itätssicherungsmaßnahmen'"die
Gesundheit und das Leben von Patienten unnötig zu gefährden."

Zu S 9 Satz l: Die an die Leistungserbringer nach §6 zu zahlende Vergutuna beträat i
für einen Nukleinsäurenachweis des beta-Coronavirus SARS-CoV-2 einschließlich
(ärztlichen) Laborleistungen ohne Versandmaterlal und Transportkosten je Nachweis 52',50'E'uro.
?t9llMnqnahm?: Die Beibehaltung des derzeitigen Kostenersatzes lt. EBM für den
Nukleinsaurenachweis begrüßen wir ausdrücklich. Im Gesetzentwurf ist jedoch "nicht
^er. f^r-<lie.E"tnah?,e.und.<!e? TransPort d_er proben zuständig ist. Dieser präanalytisci:ie;'Antei'l*der
Testung hat wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Untersuchung und muss da'mjt'zwingend Tn
der Verantwortung der durchführenden Stelle liegen. Dies ist so auch expljzit-in-derRiTi'-BÄK"
vorgesehen. Hierfür sind ein besonderes Schutzmaßnahmenkonzept, einerhöhter7
Pereonalauftvand und eine zeitgerechte Logistik^entscheidend. Für die Umsetzung dieser
Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind, sollte an dieser Stelle das Gesetz durch'eine
gesonderte Vergütungsregelung ergänzt werden.
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